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Sftafjgabe oorhanbeiter ©ernähr für richtige îtuêfûtjrung
ober früherer befriebigenber Seiftungen, foroie unter Be=

rücfficfjtigung ber oerfdjiebenett £anbe?teile unb billiger
Slbwedjfluug. ©tnheimtfche Qnbuftrien unb ©ewerbe
finb bei nicht wefentlidj oerfchiebenen Bebingungeti be?

Angebots ju beoorjttgen.
3ur Beurteilung ber ißreiSwürbigfeit ber Slngebote

fann bie oergebenbe Beljörbe non ben Bewerbern unb
Beruf?oerbänben ißrei?berechnuttgen mit ben nöti»

gen ©injetarigabeu »or ©röffnung ber Angebote entgegen--

nehmen ober itacfj ber ©röffnung ber Singebote Ber»
langen. Sie Berechnungen ber Beruf?oerbänbe foEen,
fomeit fie ber Befjôtbe al? ben Umflänben angemeffett
evfdjeitten, al? ©runblage für bie Bergebung in bem
©intte bietten, baff ber 3ufd)lag in ber Étegel an einen
ober mehrere Bewerber erfolgen foE, bie bei nidjt we»

fentlicî) oerfdjiebenen Berljältniffen nidjt erfjeblidj oon
ber eingereichten Berechnung abweichen.

ßeigen fidj in ben Berechnungen ertjeblidje Unter»
fdjiebe, fo gibt bie Beljôrbe bent betreffenben Berbanb
unb ben für bie Bergebung fonft nod) in $rage font»
tnenben Bewerbern ©elegentjeit jitr nodjmaligen JHufjerung.

3ft bie Slntwort nicht ooüftänbig befriebigenb unb fann
eine ©iitigung nidjt erjielt werben, fo bezeichnen bie Be=

hörbe unb ber Berbanb einen unparteiifdjen © a cfj o e r
ftünbigen, ben fte beauftragen, bie Beredjuutigett fo
rafch al? möglich ju begutadjten. SBiE bie Beljôrbe in
ber ©itbmiffion?unterlage für Sieferungett minbeftpreife
oorfchreibett, fo hat fie ben Berecfjnung?fteEen ber be»

teiligten Beritf?oevbänbe rechtzeitig ©elegenljeit ju geben,

fich ju bent ©nttourf ber ©ubmiffion?unter(age ju äußern,
©ittb auf biefe SBeife jwifchen ber Beljörbe unb ben

Berbättben SJtinbeftpreife oereinbart worben, fo foE bie

Bergebung nicht unter biefen fpretéanfâtjen erfolgen.
Sie Behörbe ift an ba? ©utadjten ber ©adjoerftänbigen
nicht gebunbeit. Halt fte bie Bergebung auf ©runb be?

©utadjten? nicht für angejeigt, fo fann fie bie Slrbeit
ober Sieferung freitjänbig oergeben ober bie Slrbeit in
fKegie aufführen. Sent Berufêoerbanb ift oon einer
folgen ©ntfdjliefjung SJUtteilung ju machen. Sie oer»

j gebettbe Beljörbe ift berechtigt, nur folche Bewerber ju
i berücffichtigett, bie fid; oerpflichten, ifjrett Slrbeitern unb

Slngeftellten nicht wegen ber 3ugehörigfeit ober nid)t
3ugefjörigfeit ju einer Organisation SÉadjteile ju oer»

urfachen unb bie bie ort?üb!idjen 2lrbeit?bebiitgungen in?»

befonbere betreffenb 2lvbeit?jeit unb 2lrbeit?lof)n einhalten.
Sie oergebenbe Behörbe ift berechtigt, in befonberen

gäEen J. B. für bie Heimarbeit bei ber 2lu§fd)reibung
SRinbeftforberungen ljiaM)tlich ber Söhne unb
anberer 2lrbeit?bebingungen ju fteEen. Borbehalten bleibt
bie gefifetjung oon ©efanitarbeit?oerträgen.

üersdüedenes.

f Slrdjiteft ^uliu? |Çcï)V»9îacf in ftarb am
22. SEooember im Sitter oon 74 Qafjren.

f Blalermeifter SRuboIf fütanj in $Hettt»3litöc(»
fingen (8ürich) ftarb ant 26. Slooember im 70. Sitter?»
fahr.

f ©lafermeifier Qohnnnc? @uljner»grel)ner in
Hunbwil (Stppenj'E) ftarb atn 29. SEoö. im Sllter bott
74 Sohren.

Die Anschaffung von Ma-
schinenwerkzeugen ist Ver-
Irauenssache. Mehr als je isl
es notwendig, den Bedarf hie-

rin bei durchaus fachkundigen
Spez.-Firmen zu decken, die

für reelle Bedienung Gewähr

bieten. Wir liefern nur erst-

klassige Qualitätswerkzeuge,
die wir auf Grund eigener

Erfahrungen empfehlen
können.

Wir besorgen auch das Löten
v. Bandsägeblättern, Richten
und Neuzahnen von Kreis-
Sägeblättern, Schleifen von
Hobelmessern. Kehlmesser
machen wir nach Holzmuster

oder Skizze.

Um Zuweisung von An-
fragen und Aufträgen

bitten

0.-0. OLHIG

Landauarter Maschinenfabrik, Olfen
Verkaufsbureau Fischer & Stiffert, Basel. 3955 c
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Maßgabe vorhandener Gewähr für richtige Ausführung
oder früherer befriedigender Leistungen, sowie unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Landesteile und billiger
Abwechslung. Einheimische Industrien und Gewerbe
sind bei nicht wesentlich verschiedenen Bedingungen des

Angebots zu bevorzugen.
Zur Beurteilung der Preiswürdigkeit der Angebote

kann die vergebende Behörde von den Bewerbern und
Berufsverbänden Preisberechnungen mit den nöti-
gen Einzelangaben vor Eröffnung der Angebote entgegen-
nehmen oder nach der Eröffnung der Angebote Ver-
langen. Die Berechnungeil der Berufsverbände sollen,
soweit sie der Behörde als den Umständen angemessen
erscheinen, als Grundlage für die Vergebung in dem
Sinne dienen, daß der Zuschlag in der Regel an einen
oder mehrere Bewerber erfolgen soll, die bei nicht we-
sentlich verschiedenen Verhältnissen nicht erheblich von
der eingereichten Berechnung abweichen.

Zeigen sich in den Berechnungen erhebliche Unter-
schiede, so gibt die Behörde dem betreffenden Verband
und den für die Vergebung sonst noch in Frage kom-
inenden Bewerbern Gelegenheit zur nochmaligen Äußerung.
Ist die Antwort nicht vollständig befriedigend und kann
eine Einigung nicht erzielt werden, so bezeichnen die Be-
hörde und der Verband einen unparteiischen S achver -

ständigen, den sie beauftragen, die Berechnungen so

rasch als möglich zu begutachten. Will die Behörde in
der Submissionsunterlage für Lieferungen Mindestpreise

vorschreiben, so hat sie den Berechnungsstellen der be-

teiligten Berufsverbände rechtzeitig Gelegenheit zu geben,

sich 'zu dem Entwurf der Submissionsunterlage zu äußern.
Sind auf diese Weise zwischen der Behörde und den

Verbändeil Mindestpreise vereinbart worden, so soll die

Vergebung nicht unter diesen Preisansätzen erfolgen.
Die Behörde ist an das Gutachten der Sachverständigen
nicht gebunden. Hält sie die Vergebung auf Grund des

Gutachtens nicht für angezeigt, so kann sie die Arbeit
oder Lieferung freihändig vergeben oder die Arbeit in
Regie ausführen. Dem Berufsverband ist von einer
solchen Entschließung Mitteilung zu »lachen. Die ver-

î gebende Behörde ist berechtigt, nur solche Bewerber zu
^ berücksichtigen, die sich verpflichten, ihren Arbeitern und

Angestellten nicht wegen der Zugehörigkeit oder nicht
Zugehörigkeit zu einer Organisation Nachteile zu ver-
Ursachen und die die ortsüblichen Arbeitsbedingungen ins-
besondere betreffend Arbeitszeit und Arbeitslohn einhalten.

Die vergebende Behörde ist berechtigt, in besonderen
Fällen z. B. für die Heimarbeit bei der Ausschreibung
Mindestforderungen hinsichtlich der Löhne und
anderer Arbeitsbedingungen zu stellen. Vorbehalten bleibt
die Festsetzung von Gesamtarbeitsverträgen.

llmchlàtî.
ch Architekt Julius Fehr-Naef in Ziirich starb am

22. November im Alter von 74 Jahren.
ch Malermeister Rudolf Mauz in Klein-Andel-

fingen (Zürich) starb am 26. November im 70. Alters-
jähr.

ch Glasermeister Johannes Suhner-Frehner in
Hundwil (Appenz ll) starb am 29. Nov. im Alter von
74 Jahren.

Oie Tìnsckakiung von à-
sokinenlveàeugen ist Ver-
trauenssaoke. tVtekr sis je ist

es not«enctig, cken keckarkkie-

rin bei cturokaus kackkunckigen

8pe?.-Kirmen ?u ckeeken, ckie

iür reelle Lectienung Oewäkr

bieten. Wir iiekern nur erst-

klassige Hualitätswerk/euge,
äie veir aut (urunä eigener

Kriakrungen empkeblen

können.

Wir besorgen auok ckas böten
v. Lanäsageblättern, kîickten
unci dleuziâknen von Kreis-
Sägeblättern, 8obieiken von
ktiobelmessern. Keklmesser
mscken >vir nack k4ol?muster

ocker 8ki??e.

blin ^UlveisunZ von ^n-
stufen unä ^uktrüßen

bitten
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f Tapejiewmeifter St&olf ©gft»5BachU in
bei Starau ftar6 am 22. Rooetttber im Sitter oon 67
gatjren.

f ©chreinermcifter Stta* .£mhn in Kreujliitgen
ftarb am 22. ^iooember im Sitter non 74 gatjren.

(Korr.) gtt Der ©taöttircfje Scnz&urg rourbe fürs»
tirf) bie alte, efjrroürbige Dr gel einer itntfaffenbeu Reno»

oierung unterzogen unb eine größere ©rroeiterung bef
SBerfeâ oorgettommen.

Ter alte Drgetprofpeft, ein pvacfjt ooûeê SBerf auf
beut 18. gatjrfjunbert, blieb itt feiner äußern ©eftaltung
unangetaftet, ebenfo baf reijenbe Rücfpofitio auf ber
©mporenbrüftung. Tie Srroeiterung erfolgte reci)t§ unb
linff nom alten Rrofpeft in gorttt einer rücftoärtigett
rußigen SBanb. ©leicßzeitig rourbe bie ©mpore üott=

ftänbig umgebaut, um bie Stuffteltung einef großen
©tjoref zu ermöglichen.

Ten Drgel»Umbau beforgte bie befannte girtna
©ott & ©o., Suzern, roätjrenb bie übrigen Slrbeiten
buret) Senzburger Çanbroerfer zur trotten gufriebentjeit
ber Vautjerrfcfjaft aufgeführt rourben. Senzburg befitjt
nun heute einef ber fchönften Drgetroerfe in ber ©ctjroeiz.
Rtit feinen 52 Registern ift ef im Kanton Stargau bie

größte Drget. Tie groben ber Drget, oon erftftaffigen
SOîufifern oorgenotnmen, befriebigten nach jeber $infictjt.

gn ber Kirche fetbft ift bie gefamte Veftufjlung auch

für Konzertbetrieb eingerichtet roorben. Tie einfctjiffige
Stntage ohne Pfeiler eignet fiefj oorzügtictj zur Stbtjattung
großer Konzerte. (Taf heutige «Schiff rourbe im 17ten
gafjrtjunbert errietet). Turdj ben oottführten Umbau
ber ©tnpore fittb nun alte Vebingungen hiezu erfüllt.
Tie Strctjiteftur unb S3auteitung beforgte @. £>ännp,
Slrctjiteït B. S. A. in ©t. ©alten.

Rationette Vetrietifführung im fmnbroetï. 2tn=

läßlich ber Sanbefoerfammtung ber babifetjen ©enterbe»
unb Çanbroert'eroereinigungen hutte baf babifcfje gor»
feßungfinftitut für rationette Vetriebffüßrung im £tanb»
roert eine Stuffteltung feiner Strbeiten oeranftattet, um
ZU zeigen, toetcße ©rfotge bttreh baf planmäßige ©tubium
ber Strbeitfmetßoben für baf ^anbroerf mögtich finb.
S3on ben burch baf gnftitut zurzeit bearbeiteten Stufgaben
finb oor altem bie Unterfuchungen ber für bie
£ofzbearbeitungnötigen|)anbroerf§zeugeauf
ihre groecîmäßigfeit z« nennen, hierzu rourben
neue fpobetformen gezeigt, roetd^e ohne jeben SReßrauf»
roanb an 3tt;fchaffung§foften unb Kraftoerbrauch in ber»

fetben geit ungefähr baf boppette teiften, atf bie alten,
bifßer gebrauchtichen .jpobetformen. ©obatttt rourbe eine

£jobelbanf oorgeführt, bie bebeutenbe neue Vorteile auf'
toief. Stußer ber £>otzoerarbeitung roar auch *>af ©ebiet
ber Vtecßbearbeitung oertreten. Taf gnftilut hat
eine Rreifaufgabe für ©pengter zur rationetten fperftel»
tung einef Täcßfanatf aufgetrieben. Stußerbem rourben
Zroei ©cßornfteinauffäße gezeigt, roetcfje nach oerfctjiebenen
Slrbeitftitetfjobeti fjergefteltt toaren. Tie alte Sftetßobe
hatte zWa zeh» Strbeitfftunben pro ©tücf erforbert, bie

neue nur ungefähr feeßfeintjatb ©tunben. ©rreicht rourbe
bief burch baf Stuffcßreibett ber geiteit für bie einzelnen
Teilarbeiten (geit» unb Strbeitfftubien), roetcfje faft immer
Slntaß zu Verbefferungett unb Vereinfachungen ber Str»

beitfmethobe geben, gm gufaittmenßang bamit rourbe
ein ©tanb für bie Prüfung ber ©cßornfteinauffätje auf
ihren SBirfungfgrab oorgeführt. ©rroäßnt feien noch
Tabellen unb Kuroentafetn, welche ben ©inftuß ber Ve=

nußungfbauer ber Kraft» unb SBerfzeugmafcßinen auf
ihre Rentabilität geigten, foroie bie oorn gorfeßungf»
inftitut begonnene Strbeit über fünft ließe £>olztrocf
itung für baf ßolzoerarbeitenbe £>anbroerf.

©tarfef gntereffe beanfprucfjten bie Kalt'utationf»
fabelten, welche bie faufmännifeße Stbteitung bef gnftitutf
aufgeftettt hatte.

©inen großen Rütentfdjufctptojeß hatte bie girttta
g. ©ctjicfjau in ©Ibittg gegen bie girnta ©ulzer
St.= ®. in SB int er t hur angeftrengt, in welchem ent»

feßieben werben follte, ob bie ©cßußrecßte oon ©cßicßau
in ben S3ereich bef ©utzerfeßen groeitaftmotor»Ratentef
eingreifen ober nicht. ®urch enbgüttigef Urteil bef
Kantmergeridhtef 33erliit finb biefer Tage bie fämttictjen
Stnfprüche ber ttägerifchen girnta ©chictjau abgeroiefen
roorben. Ta ef fidj um bie fehr befannte 33auart ber
©utzerfchen groeitaftmotoren hanbett, hat man in gact)=
t'reifen mit großer ©pannung beut Slufgange biefef $ro»
Zeffef entgegengefehen.

©in Sentratputentamt in 33riiffel. gm ^anbetf»
minifteriunt rourbe unter bent SSorfiß oon £janbetfminifter
gfaac ein ztutfeh«" oerfctjiebenen alliierten ©taaten ab»

gefctjtoffenef internationatef Stbfommen über
bie ©chaffttttg eittef gentratpatentamtef in
93rüffet unterzepnet. Taf gentratpatentamt in 93rüffet
fott ein Organ für bie gentratifierung ber ißatentange»
tegenheiten foroohl in gefetjgeberifcher wie tedt)nifcher ^itt»
fidht roerben unb mit ber Regiftrierung unb ©rtebigung
ber g3atentgefudhe betraut fein. Dbroofjt baf Stbfommen
fein attgemeinef internationatef Ratent fct;afft unb bie

SSertragfftaaten fich ootte gefeßgeberifche greifjeit oor»
behatten, fotten baburöh ben ©rfinbern roefentliche S3or»

teile geboten roerben, einmal burch Vereinfachung
ber gormatitäten unb burdh eine geroiffe Verntinberung
ber Koften für ben ©cfjutj ihrer Rechte in oerfctjiebenen
Säubern, fobann burch bie SRögtidjfeit, burch ^af gentral»
bureau itt zuoertäffiger unb unparteiifcher SBeife über
Reuheit unb SBert ihrer ©rfinbung orientiert zu roerben.

Citerait!*.
©(tjroetjer. gahrbuet) für ^attöroetf unb ©enterbe,

I. gatjrgang 1919/1920. heraufgegeben oom © rfj ro e i »

zetifchen ©eroerbeoerbattb. 10 Vogen 8". —
Kommiffionfoertag Reufotnm & gimmerntann,
Vern. Rreif gr. 7.50.
Tiefef galjrbuch enthält oon einer Reihe berufener

ÜRitarbeiter eine ftatttidhe Stttzaht oorzügticfjer Veiträge
itt beutfeher unb franzöfifetjer ©prache über heutige ge»

roerbtictje guftänbe uttb über baf SBirfen unb ©trebett
ber getoerbtidhen Drganifationett uttb barf befhatb baf
gntereffe nicht nur alter Çanbroerfer ttttb ©eroerbetrei»
benben, fottbern audh ber Vefjörbett, foroie ber SBirt»
fcfjaftf» unb ©oziatpotitifer, überhaupt alt berer beau»

fpruüjen, bie fictj mit gewerblichen Vertjättniffen unb
Veftrebuttgett zu befchäftigen haben. Stuf bent reichen
gntjatte feien u. a. erwähnt bie gefctjichtticljen Stücfblicfe
auf baf 40jährige Veftehen bef ©dhroeizeriftfjen ©enterbe»
oerbanbef uttb auf baf fcfjroeizerifctje Çanbroerf oor
hunbert gahren, eine Vetradjtung über baf ^anbtoerf
unter gunftzroang unb ©eroerbefreiheit, über baf Väcfer»
geroerbe uttb über bie Vattgetoerbe toährenb ber Kriegf«
Zeit, bie ©teftrizitätfaufftettung in Suzertt, fobatttt be»

tehrenbe Sluffäße über ben ©tanb ber, fctjroeizerifctjen
©eroerbegefehgebuttg, über bie foziaten Slttfgabett bef
Vuttbef unb bie SJtittet zu ihrer ginanzierung, bie Ve»

toertung ber Strbeit, bie ©ubntiffionfreform in Vuttb,
Kantonen uttb ©ettteittben, über SJÎittetftanbfpotitif, ben
fchtoeizerifchett Kapitatmarft, baf Verfjättnif ber @e»

roetbefdjule zur £>anbroerffmeifterfchaft, baf geroerbtidh«
Vitbunafroefen ber ©ctjroeiz, baf Sehrlittgfroefett itt ber
roittanifchett ©dhroeiz, über gewerbliche Vttchhattung unb

Jllustr. schtteiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. 3«

-I- Tapezierermeister Adolf Gysi-Bächli in Buchs
bei Aarau starb ain 22. November im Alter von 67
Jahren.

P Schreinermeister Max Hahn in Kreuzlinken
starb am 22. November im Alter von 74 Jahren.

(Korr.) In der Stadtkirche Lenzvurg wurde kürz-
lich die alte, ehrwürdige Orgel einer umfassenden Reno-
vierung unterzogen und eine größere Erweiterung des
Werkes vorgenommen.

Der alte Orgelprospekt, ein prachtvolles Werk aus
dem 18. Jahrhundert, blieb in seiner äußern Gestaltung
unangetastet, ebenso das reizende Rückpositiv auf der
Emporenbrüstung. Die Erweiterung erfolgte rechts und
links vom alten Prospekt in Form einer rückwärtigen
ruhigen Wand. Gleichzeitig wurde die Empore voll-
ständig umgebaut, um die Aufstellung eines großen
Chores zu ermöglichen.

Den Orgel-Umbau besorgte die bekannte Firma
Goll à Co., Luzern, während die übrigen Arbeiten
durch Lenzburger Handwerker zur vollen Zufriedenheit
der Bauherrschaft ausgeführt wurden. Lenzburg besitzt

nun heute eines der schönsten Orgelwerke in der Schweiz.
Mit seinen 52 Registern ist es im Kanton Aargau die

größte Orgel. Die Proben der Orgel, von erstklassigen

Musikern vorgenommen, befriedigten nach jeder Hinsicht.

In der Kirche selbst ist die gesamte Bestuhlung auch

für Konzertbetrieb eingerichtet worden. Die einschiffige
Anlage ohne Pfeiler eignet sich vorzüglich zur Abhaltung
großer Konzerte. (Das heutige Schiff wurde im 17ten
Jahrhundert errichtet). Durch den vollführten Umbau
der Empore sind nun alle Bedingungen hiezu erfüllt.
Die Architektur und Bauleitung besorgte E. Hänny,
Architekt 8. 8. ä.. in St. Gatten.

Rationelle Betrievsführung im Handwerk. An-
läßlich der Landesversammlung der badischen Gewerbe-
und Handwerkervereinigungen hatte das badische For-
schungsinstitut für rationelle Betriebsführung im Hand-
werk eine Ausstellung seiner Arbeiten veranstaltet, um
zu zeigen, welche Erfolge durch das planmäßige Studium
der Arbeitsmethoden für das Handwerk möglich sind.
Von den durch das Institut zurzeit bearbeiteten Aufgaben
sind vor allem die Untersuchungen der für die
Holzbearbeitung nötigen Handwerks zeuge auf
ihre Zweckmäßigkeit zu nennen. Hierzu wurden
neue Hobelformen gezeigt, welche ohne jeden Mehrauf-
wand an Anschaffungskosten und Kraftoerbrauch in der-
selben Zeit ungefähr das doppelte leisten, als die alten,
bisher gebräuchlichen Hobelformen. Sodann wurde eine

Hobelbank vorgeführt, die bedeutende neue Vorteile auf-
wies. Außer der Holzverarbeitung war auch das Gebiet
der Blechbearbeitung vertreten. Das Institut hat
eine Preisaufgabe für Spengler zur rationellen Herstel-
lung eines Dächkanals ausgeschrieben. Außerdem wurden
zwei Schornsteinaufsätze gezeigt, welche nach verschiedenen
Arbeitsmethoden hergestellt waren. Die alte Methode
hatte zirka zehn Arbeitsstunden pro Stück erfordert, die

neue nur ungefähr sechseinhalb Stunden. Erreicht wurde
dies durch das Aufschreiben der Zeiten für die einzelnen
Teilarbeiten (Zeit- und Arbeitsstudien), welche fast immer
Anlaß zu Verbesserungen und Vereinfachungen der Ar-
beitsmethode geben. Im Zusammenhang damit wurde
ein Stand für die Prüfung der Schornsteinaufsätze auf
ihren Wirkungsgrad vorgeführt. Erwähnt seien noch
Tabellen und Kurventafeln, welche den Einfluß der Be-
Nutzungsdauer der Kraft- und Werkzeugmaschinen auf
ihre Rentabilität zeigten, sowie die vom Forschungs-
institut begonnene Arbeit über künstliche Holztrock-
nung für das holzverarbeitende Handwerk.

Starkes Interesse beanspruchten die Kalkulations-
tabellen, welche die kaufmännische Abteilung des Instituts
ausgestellt hatte.

Einen großen Patentschutz-Prozeß hatte die Firma
F. Schichau in Elbing gegen die Firma Sulzer
A.-G. in Winterthur angestrengt, in welchem ent-
schieden werden sollte, ob die Schutzrechte von Schichau
in den Bereich des Sulzerschen Zweitaktmotor-Patentes
eingreifen oder nicht. Durch endgültiges Urteil des
Kammergerichtes Berlin sind dieser Tage die sämtlichen
Ansprüche der klägerischen Firma Schichau abgewiesen
worden. Da es sich um die sehr bekannte Bauart der
Sulzerschen Zweitaktmotoren handelt, hat man in Fach-
kreisen mit großer Spannung dem Ausgange dieses Pro-
zesses entgegengesehen.

Ein Zentrnlpatentamt in Brüssel. Im Handels-
Ministerium wurde unter dem Vorsitz von Handelsminister
Isaac ein zwischen verschiedenen alliierten Staaten ab-
geschlossenes internationales Abkommen über
die Schaffung eines Zentralpatentamtes in
Brüssel unterzeichnet. Das Zentralpatentamt in Brüssel
soll ein Organ für die Zentralisierung der Patentange-
legenheiten sowohl in gesetzgeberischer wie technischer Hin-
ficht werden und mit der Registrierung und Erledigung
der Patentgesuche betraut sein. Obwohl das Abkommen
kein allgemeines internationales Patent schafft, und die

Vertragsstaaten sich volle gesetzgeberische Freiheit vor-
behalten, sollen dadurch den Erfindern wesentliche Vor-
teile geboten werden, einmal durch die Vereinfachung
der Formalitäten und durch eine gewisse Verminderung
der Kosten für den Schutz ihrer Rechte in verschiedenen
Ländern, sodann durch die Möglichkeit, durch das Zentral-
bureau in zuverlässiger und unparteiischer Weise über
Neuheit und Wert ihrer Erfindung orientiert zu werden.
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Schweizer. Jahrbuch für Handwerk und Gewerbe,

l. Jahrgang 1919/1920. Herausgegeben vom Schwei -

zerischen Gewerbeverband. 10 Bogen 8°. —
Kommissionsverlag Neukomm ^Zimmer mann,
Bern. Preis Fr. 7.50.

Dieses Jahrbuch enthält von einer Reihe berufener
Mitarbeiter eine stattliche Anzahl vorzüglicher Beiträge
in deutscher und französischer Sprache über heutige ge-
-verbliche Zustände und über das Wirken und Streben
der gewerblichen Organisationen und darf deshalb das
Interesse nicht nur aller Handwerker und Gewerbetrei-
benden, sondern auch der Behörden, sowie der Wirt-
schafts- und Sozialpolitiker, überhaupt all derer bean-
spruchen, die sich mit gewerblichen Verhältnissen und
Bestrebungen zu beschäftigen haben. Aus dem reichen
Inhalte seien u. a. erwähnt die geschichtlichen Rückblicke

auf das 40jährige Bestehen des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes und auf das schweizerische Handwerk vor
hundert Jahren, eine Betrachtung über das Handwerk
unter Zunftzwang und Gewerbefreiheit, über das Bäcker-
gewerbe und über die Baugewerbe während der Kriegs-
zeit, die Elektrizitätsausstellung in Luzern, sodann be-

lehrende Aufsätze über den Stand der, schweizerischen
Gewerbegesetzgebung, über die sozialen Aufgaben des
Bundes und die Mittel zu ihrer Finanzierung, die Be-
wertung der Arbeit, die Submiffionsreform in Bund,
Kantonen und Gemeinden, Über Mittelstandspolitik, den
schweizerischen Kapitalmarkt, das Verhältnis der Ge-
werbeschule zur Handwerksmeisterschaft, das gewerbliche
Bildunaswesen der Schweiz, das Lehrlingswesen in der
romanischen Schweiz, über gewerbliche Buchhaltung und
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